
An die 

Stadt Schnaittenbach
Abt. 3 / Brand- und Katastrophenschutz
Rosenbühlstr. 1
92253 Schnaittenbach

Anmeldung eines geplanten 
kontrollierten Feuers

Betreiber des Feuers

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon / Mobil
Bitte sorgen Sie für eine telefonische Erreichbarkeit währen der Brenndauer des Feuers.

E-Mail

Standort des Feuers

Art (Reisig-/ Lager/ 
Johannisfeuer)

Anlass

Ort
Wenn keine Gemarkung / Flurnummer bekannt ist bitte Lageplan beifügen.

Zeitpunkt
Datum, Uhrzeit (von / bis)

Hinweise zur Anmeldung eines Feuers: 

Grundsätzlich sollen nur einmalige, unumgängliche Nutz- und Festfeuer von Bürgerinnen, Bürgern, Organisationen und Vereinen über 
das Formular angezeigt werden. 

Nur in begründeten Ausnahmefällen können Bürger sich direkt beim jeweils zuständigen Kommandanten (Telefonnummern siehe 
Webseite der Stadt Schnaittenbach unter https://schnaittenbach.de/leben-kultur/einrichtungen/feuerwehren.html) melden. Ein 
Ausfüllen und unverzügliches Nachreichen des Formblatts ist jedoch auch in diesem Falle erforderlich.

Die Anzeige/Bekanntgabe bei der örtlichen Gemeinde schützt nicht vor Strafe, wenn eine der nachfolgenden Rechtsvorschriften 
verletzt wird:

• Bayerisches Waldgesetz (WaldG) 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayWaldG

• Bayerische „Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB)“, §4 Feuer im Freien 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVVB

• Bayerische Pflanzenabfallverordnung – PflAbV 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPflAbfV

Nachfolgende Punkte sind ferner zu beachten:

• Die ständige Erreichbarkeit des Mitteilers via Telefon ist während der Abbrenndauer zu gewährleisten.

• Das Sicherstellen des Brandschutzes durch geeignetes Kleinlöschgerät (Feuerlöscher/Wassereimer) ist notwendig

• Das Feuer ist durch zwei reaktionsfähige Personen über 16 Jahre bis zum Erlöschen der Glut zu überwachen. 

• Sicherheitsabstände zur Bebauung und brennbarer Umgebung sind zu beachten.

• Bei starkem Wind oder enormer Trockenheit (Waldbrandgefahrenstufe 4 oder 5) darf das Feuer nicht stattfinden.  

• Um bedrohliche Feuer zu melden, wählen Sie bitte unbedingt  den europaweit einheitlichen Notruf 112! 

Ich bestätige hiermit für die Feuerdurchführung die Einhaltung der vorgenannten Hinweise.

Schnaittenbach, 

                                    (Datum)
______________________________________________

(Unterschrift)

https://schnaittenbach.de/leben-kultur/einrichtungen/feuerwehren.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPflAbfV
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVVB
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayWaldG


Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
______________________________________________________________________________________

Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die Stadt Schnaittenbach, Michael Werner, Rosenbühlstr. 1, 92253 
Schnaittenbach, michael.werner@schnaittenbach.de, Tel. 0151 55887500. 

Die Daten werden erhoben, um Ihre Daten als Verantwortlicher bei der Integrierten Leitstelle Amberg-Sulzbach zu 
hinterlegen und hierdurch Alarmierungen zu vermeiden. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit dem Bayer. Feuerwehrgesetz. 
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